
Schießen bei kirchlichen Feiern und Hochzeiten in St. Peter  
 
 
Beschluss des Gemeinderates vom 22.07.1996: 
 
 
Grundsätze: 
 

1. Der Schießplatz muss mindestens 300 m von einer Wohnbebauung entfernt sein. 
 
2. Zum sog. „Wecken“ sind ab 6.00 Uhr maximal 12 Schüsse erlaubt. Weitere jeweils 6 

Schüsse sind vor bzw. nach dem Gottesdienst (oder Standesamt) erlaubt. Die 
Gesamtzahl von 24 Schüssen darf nicht überschritten werden. 

 
 
3. Das Schießen muss mindestens 3 Tage zuvor der Gemeindeverwaltung (Hauptamt) 

angezeigt werden. Die Zustimmung erfolgt kostenlos. 
 
4. Es wird davon ausgegangen, dass stets zulässige Waffen zum Schießen benutzt 

werden. Die Schützen sind für ihre Sicherheit jeweils selbst verantwortlich. 
 
 
Anmerkung: 
Die Mittagsruhezeit sollte nach Möglichkeit beachtet werden: 12.30 Uhr – 14.00 Uhr laut 
Polizeiverordnung der Gemeinde St. Peter.  
 
 
 
Bürgermeisteramt St. Peter  
14. September 2006  


